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Text 

Artikel 15. Aktiengesellschaften und andere Gesellschaften und Genossenschaften, die gemäß den 
Gesetzten eines der beiden vertragschließenden Teile errichtet wurden oder errichtet werden sollten, sind 
berechtigt, in den Gebieten des anderen Teiles gemäß den Gesetzten dieses Teiles ihre Rechte auszuüben 
und vor Gericht als Kläger oder Beklagte erscheinen. 

Weiters verpflichtet sich jeder der beiden vertragschließenden Teile, solchen Gesellschaften und 
Genossenschaften kein Hindernis zu bereiten, die auf einem Gebiete durch Zweiganstalten oder sonstwie 
unter Beobachtung der in diesen Gebieten geltenden Vorschriften irgendeine Art von Erwerbstätigkeit 
ausüben wollen, die die Gesellschaften und Genossenschaften oder Untertanen oder Staatsangehörigen 
irgendeines anderen fremden Landes jetzt oder in Zukunft ausüben dürfen. 

In keinem Falle wird die Behandlung der Gesellschaften und Genossenschaften eines der beiden 
Teile durch den anderen Teil in irgendeiner Hinsicht ungünstiger sein, als die der Gesellschaften und 
Genossenschaften des meistbegünstigten fremden Landes. 


